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 Das Grundstück und seine Bestandteile 1. Teil

1. Teil: Das Grundstück und seine Bestandteile

S könnte das Eigentum am Grundstück und an den Traubenpressen von W
gemäß §§ 873 Abs. 1, 925 erworben haben.

Die dingliche Einigung 
über den Eigentumsüber-
gang i.S.d. § 873 Abs. 1 
bezeichnet man gemäß 
§ 925 als Auflassung.

I. Dazu müssten sich W und S gemäß § 873 Abs. 1 über den Eigentumsüber-
gang am Grundstück geeinigt haben. Die Einigung (= Auflassung) muss
gemäß § 925 bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Teile vor einer zustän-
digen Stelle erklärt werden.

W und S haben sich vor dem Notar, der gemäß § 925 Abs. 1 S. 2 zur Entge-
gennahme der Auflassung zuständig ist, über den Eigentumsübergang ge-
einigt. Mithin hat W das Grundstück an S aufgelassen.

II. Ferner müsste die Änderung der Eigentumsverhältnisse gemäß § 873
Abs. 1 in das Grundbuch eingetragen worden sein.

Die Eintragung ist ein 
Staatsakt (Publizitätsprin-
zip). Sie richtet sich nach 
GBO, GBV und ergänzen-
dem Landesrecht.

S ist als neuer Eigentümer in das Grundbuch eingetragen worden.

III. Des Weiteren müssten sich W und S im Zeitpunkt des Vollrechtser-
werbes, also gemäß § 873 Abs. 1 grundsätzlich im Zeitpunkt der Eintra-
gung, noch über den Eigentumsübergang einig sein.

Im Zeitpunkt der Eintragung der Eigentümerstellung des S in das Grund-
buch waren beide sich über den Eigentumsübergang von W auf S einig.

Merke: Es kommt für die 
Merkmale „Einig sein“ 
und „Berechtigung“ 
grundsätzlich auf den 
Zeitpunkt des Vollrechts-
erwerbes, also auf den 
Zeitpunkt der Eintragung 
an.
Ausnahmen hiervon sind 
§§ 873 Abs. 2, 878, 892 
Abs. 2.

IV. Ferner müsste W zum Zeitpunkt der Eintragung zur Eigentumsübertra-
gung berechtigt sein.

Zur Eigentumsübertragung ist nur der verfügungsbefugte Eigentümer
oder der verfügungsbefugte Nichteigentümer, der vom wahren Rechtsin-
haber zur Verfügung gemäß § 185 Abs. 1 ermächtigt oder aber gesetzlich
verfügungsbefugt ist (vgl. dazu Fall 9), berechtigt.1

Als verfügungsbefugter Eigentümer war W zur Eigentumsübertragung am
Grundstück berechtigt.

Folglich hat S das Eigentum am Grundstück von W gemäß §§ 873 Abs. 1,
925 erworben.

Fall 1: Grundstückseigentum nebst Zubehör

Winzer W verkaufte Ende 2015 in notariell beglaubigter Form sein Wein-
gut an den Sommelier S. Als man sich zum Zwecke der Eigentumsüber-
tragung erneut beim Notar traf, vereinbarten beide, dass die Eintragung
alsbald erfolgen sollte. Als Termin für die Übergabe des Grundstücks
wird jedoch erst der 01.04.2016 vorgesehen. Kurz nach der Eintragung
besucht S in freudiger Erwartung im März 2016 das Weingut und sieht
eher zufällig, wie W auf dem Weingut verwendete Traubenpressen ab-
transportiert. S ist schockiert. Schließlich ist er der Ansicht, dass die Trau-
benpressen „zum Grundstück“ und damit ihm gehören.

Ist S Eigentümer des Grundstücks und der Traubenpressen geworden?

1 BGH NJW 2004, 365; Palandt/Bassenge § 873 Rn. 11; Habersack Ex-Rep Sachenrecht Rn. 140,
143.
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 Das Grundstück und seine Bestandteile1. Teil

V. Fraglich ist jedoch, ob S damit zugleich nach den §§ 873 Abs. 1, 925 auch
das Eigentum an den Traubenpressen erlangt hat. Das wäre dann der Fall,
wenn die Traubenpressen wesentliche Bestandteile des Grundstücks sind.
Dann wären die Traubenpressen nicht sonderrechtsfähig, sodass sie hin-
sichtlich der Eigentumsverhältnisse zum Grundstück gehören. Die Trau-
benpressen sind jedoch weder i.S.d. §§ 93, 94 Abs. 1 in irgendeiner Weise
mit dem Grundstück fester verbunden noch wurden sie zur Herstellung des
Gebäudes (§ 94 Abs. 2) eingefügt (vgl. dazu ausführlich Fall 2). Demnach
sind die Traubenpressen keine wesentlichen Bestandteile. 

VI. S könnte das Eigentum an den Traubenpressen jedoch nach § 926
Abs. 1 S. 1 erworben haben. Das ist der Fall, wenn es sich bei den Trauben-
pressen um Zubehör i.S.d. § 97 handelt und, wenn Veräußerer W und Er-
werber S darüber einig sind, dass sich die Veräußerung auch auf das Zube-
hör erstrecken soll. Das bedeutet, dass es für den Erwerb von Zubehör-
stücken zwar einer Einigung i.S.d. § 929 S. 1 bedarf, aber Übergabe bzw.
Übergabesurrogat entbehrlich sind. Nach § 926 Abs. 1 S. 2 ist ein entspre-
chender Wille zur Eigentumsübertragung im Zweifel anzunehmen.

Inventar i.S.d. § 98 dient 
stets dem Zwecke der 
Hauptsache. Insofern soll 
§ 98 die Anwendung des 
§ 97 erleichtern.

Die Traubenpressen könnten gemäß § 97 i.V.m. § 98 Nr. 2 Zubehörstücke
des Grundstücks sein.

Sie sind bewegliche Sachen, die direkt auf dem Grundstück zur Weinher-
stellung benutzt werden. Sie ermöglichen und fördern bei zweckentspre-
chender Verwendung somit den Zweck der Hauptsache und stellen gemäß
§ 98 Nr. 2 landwirtschaftliches Inventar dar. Dies ist stets dem wirtschaftli-
chen Zwecke der Hauptsache zu dienen bestimmt und damit gemäß § 97
Zubehör.

Folglich hat S mangels Vorliegen einer die Vermutung des § 926 Abs. 1 S. 2
außer Kraft setzenden Vereinbarung neben dem Eigentum am Grundstück
auch das Eigentum an den Traubenpressen gemäß §§ 873 Abs. 1, 925, 926
Abs. 1 S. 1 erworben.

VII. S ist somit sowohl Eigentümer des Grundstücks als auch der Trauben-
pressen geworden.
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 Beschränkt dingliche Rechte am Grundeigentum6. Teil

6. Teil: Beschränkt dingliche Rechte am Grundeigentum

1. Abschnitt: Die Hypothek

G könnte gegenüber S einen Anspruch auf Duldung der Zwangsvollstre-
ckung aus § 1147 haben.

Die Hypothek ist ein sog. 
Grundpfandrecht. Als 
beschränkt dingliches 
Recht am Grundstück 
stellt sie im Unterschied 
zu den Dienstbarkeiten 
(vgl. Fall 38) ein Verwer-
tungsrecht dar.

Die Duldung der Zwangsvollstreckung kann G danach nur verlangen,
wenn G am Grundstück des S eine Hypothek erworben hat, diese nicht wie-
der erloschen ist und der hypothekarischen Inanspruchnahme keine Einre-
den entgegenstehen.

A. Anspruch entstanden (= „Hypothek entstanden“)

Zunächst müsste G von S also eine Hypothek erworben haben und damit
Hypothekengläubigerin geworden sein.

In Betracht kommt hier ein Ersterwerb der Hypothek der G von S gemäß
§§ 873 Abs. 1, 1113, 1115 ff.

I. Dazu müssten sich S und G gemäß §§ 873 Abs. 1, 1113 zunächst darüber
geeinigt haben, dass das Grundstück des S in der Weise belastet wird, dass
an G zur Befriedigung einer ihr zustehenden Forderung eine bestimmte
Geldsumme aus dem Grundstück zu zahlen ist.

Vorliegend vereinbaren S 
und G die Belastung des 
Grundstücks des S zur Ab-
sicherung einer Darle-
hensrückzahlungsforde-
rung der G i.H.v. 100.000 € 
und haben sich damit im 
vorgenannten Umfang 
geeinigt.

Gesetzlicher Normalfall 
gemäß § 1116 Abs. 1 ist 
die Briefhypothek.

II. Des Weiteren müsste die Bestellung einer Hypothek zulasten des S und
zugunsten der G gemäß § 873 Abs. 1 mit dem in § 1115 genannten Umfang
im Grundbuch eingetragen werden.

Hinzu kommt gemäß § 1116 Abs. 2 S. 3 bei einer Buchhypothek, dass auch
der Ausschluss des Hypothekenbriefes eingetragen werden muss.
Dies ist vorliegend ebenfalls erfolgt.

Die Hypothek ist (im Unterschied zur Grundschuld) ein streng akzessori-
sches Sicherungsrecht und daher in ihrem Bestand von der zu sichern-
den, schuldrechtlichen Forderung abhängig.

III. Zudem müsste die zu sichernde, schuldrechtliche Forderung der G
wirksam entstanden sein.
Aufgrund des wirksam von S und G geschlossenen Darlehensvertrages und
der nunmehr eingetretenen Fälligkeit hat G gegenüber S einen wirksamen

Fall 28: Ersterwerb einer Buchhypothek vom Berechtigten

S benötigt für umfangreiche Sanierungsarbeiten an seinem Berliner Alt-
bau ein Bankdarlehen i.H.v. 100.000 €. Die G-Bank ist gerne bereit, ihm
diese Summe zur Verfügung zu stellen, verlangt aber nach einer Sicher-
heit. Da der G die von S angebotenen Formen der Schuldsicherung
(Bürgschaft, Schuldübernahme, etc.) nicht sicher genug sind, vereinba-
ren beide die Belastung des Grundstücks des S mit einer Hypothek zu-
gunsten der G, was dann auch im Grundbuch eingetragen wird. Auf die
Erteilung eines Hypothekenbriefes wird dabei verzichtet. Als die Rück-
zahlung des Darlehens fällig ist, kann S nicht zahlen.

Kann G gegen S aus der Hypothek vorgehen?
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Fall 28: Ersterwerb einer Buchhypothek vom Berechtigten 6. Teil

Darlehensrückzahlungsanspruch aus § 488 Abs. 1 S. 2. Dieser Rückzah-
lungsanspruch soll auch durch die Hypothek abgesichert werden.
Mithin ist die zu sichernde, schuldrechtliche Forderung der G entstanden.

IV. Ferner müssten sich S und G im Zeitpunkt der Eintragung der Hypothek
auch noch einig sein. Bis dahin ist die Einigung gemäß § 873 Abs. 2 frei wi-
derruflich, es sei denn, die Bindungswirkung nach § 873 Abs. 2 ist bereits
ausgelöst worden.
Vorliegend waren sich S und G noch im Zeitpunkt der Eintragung der Hy-
pothek über deren Bestellung einig.

V. Weiterhin müsste S zur Hypothekenbestellung (Ersterwerb) nach §§ 873
Abs. 1, 1113 berechtigt gewesen sein.
Zur Belastung des Grundstücks mit einem beschränkt dinglichen Recht ist
nur der verfügungsbefugte Eigentümer oder der verfügungsbefugte
Nichteigentümer berechtigt.149

S ist verfügungsbefugter Eigentümer seines Grundstücks und damit auch
zur Hypothekenbestellung berechtigt.

Somit hat G von S gemäß §§ 873 Abs. 1, 1113, 1115 ff. im Wege des Erster-
werbs eine Hypothek erworben, sodass der Anspruch auf Duldung der
Zwangsvollstreckung von G gegenüber S aus § 1147 entstanden ist.

B. Anspruch nicht untergegangen (= „Hypothek nicht untergegan-
gen“)

Mangels Untergangs der zu sichernden Forderung und mangels Eingreifens
von rechtsvernichtenden Einwendungen, die sich direkt gegen die hypothe-
karische Inanspruchnahme richten, ist der Anspruch auf Duldung der
Zwangsvollstreckung von G gegenüber S aus § 1147 auch nicht unterge-
gangen.

C. Anspruch durchsetzbar (= „Hypothek durchsetzbar“)

Ferner liegen weder gegen die zu sichernde Forderung (vgl. § 1137) noch
direkt gegen die hypothekarische Inanspruchnahme rechtshemmende
Einwendungen vor, sodass der Anspruch auf Duldung der Zwangsvollstre-
ckung von G gegenüber S aus § 1147 auch durchsetzbar ist.

Mithin hat G gegenüber S einen Anspruch auf Duldung der Zwangsvoll-
streckung aus § 1147.

Anmerkung:

Die Prüfungsreihenfolge bei der Hypothek ähnelt der bei der Bürgschaft, da es
sich bei beiden um akzessorische Sicherungsrechte handelt. Auf der Ebene der
Entstehung, des Erlöschens und der Durchsetzbarkeit sind daher sowohl die zu
sichernde Forderung als auch das (dingliche) Recht / die Bürgschaft selbst zu
beachten. 

149 Palandt/Bassenge § 873 Rn. 11; Habersack Ex-Rep Sachenrecht Rn. 286 ff., 361 ff.
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Fall 39: Das dingliche Vorkaufsrecht (Grundfall) 6. Teil

4. Abschnitt: Das dingliche Vorkaufsrecht

K könnte gegenüber V einen Anspruch auf Auflassung des Grundstücks aus
§ 433 Abs. 1 S. 1 i.V.m. §§ 464 Abs. 2, 1098 Abs. 1 S. 1, 1094 Abs. 1 haben.

A. Anspruch entstanden

Dazu müsste K von V ein dingliches Vorkaufsrecht erworben haben, das er
nach Eintritt des Vorkaufsfalls wirksam ausgeübt hat.

I. Ein Vorkaufsrecht könnte K von V gemäß §§ 873 Abs. 1, 1094 Abs. 1 er-
worben haben.

1. Die hierfür erforderliche Einigung zwischen K und V nach §§ 873 Abs. 1,
1094 Abs. 1 ist erfolgt.

Das auf die Bestellung ei-
nes dinglichen Vorkaufs-
rechts gerichtete Ver-
pflichtungsgeschäft ist 
nach ganz h.M. gemäß 
§ 311 b Abs. 1 S. 1 analog 
formbedürftig.196

2. Ferner müsste die Einigung auch wirksam sein.

Hier liegt insbesondere keine Formnichtigkeit gemäß § 125 S. 1 i.V.m.
§ 311 b Abs. 1 S. 1 analog (str.)197 vor, da – selbst bei Bejahung der Analo-
gievoraussetzungen und somit der Anerkennung des Erfordernisses einer
notariellen Beurkundung – hier mit Eintragung des Vorkaufsrechtes jeden-
falls Heilung gemäß § 311 b Abs. 1 S. 2  analog eingetreten ist.

Mangels Eingreifens anderweitiger Nichtigkeitsgründe ist die Einigung so-
mit auch wirksam.

3. Ferner ist das Vorkaufsrecht, wie nach § 873 Abs. 1 erforderlich, auch im
Grundbuch eingetragen worden.

Fall 39: Das dingliche Vorkaufsrecht (Grundfall)

Der vermögende K interessiert sich schon lange für das mit einem herr-
schaftlichen Landgut bebaute Grundstück des V. Zurzeit will V das
Grundstück zwar nicht verkaufen, aber einen potentiellen und solven-
ten Käufer will er auch nicht verlieren. Daher räumt V dem K nach Ab-
schluss eines entsprechenden schriftlichen Vertrages und gegen Zah-
lung von 5.000 € ein dingliches Vorkaufsrecht ein.
Über die Jahre vergisst V die Vereinbarung mit K und verkauft das
Grundstück schließlich formwirksam an D und es lässt kurz darauf an D
auf, der auch als neuer Eigentümer in das Grundbuch eingetragen wird.
Als K davon per Zufall erfährt, erklärt er gegenüber V aus seinem Vor-
kaufsrecht vorgehen zu wollen und verlangt die Auflassung des Grund-
stücks an ihn.  

Zu Recht?

196 RGZ 125, 261, 263 f.; BGH NJW-RR 1991, 205, 206 m.w.N.
197 Ob die Formvorschrift des § 311 b Abs. 1 analog auch auf das Verfügungsgeschäft nach §§ 873

Abs. 1, 1094 Abs. 1 Anwendung findet, ist umstritten. Für eine analoge Anwendung ist die Rspr.:
BGH NJW-RR 1991, 205, 206; OLG Düsseldorf OLGR 2002, 62 f.; gegen die analoge Anwendung
ist die Lit.: Staudinger/Schermaier § 1094 Rn. 23; MünchKomm/H.P. Westermann § 1094 Rn. 7;
Palandt/Bassenge § 1094 Rn. 5; Schreiber Jura 2001, 196, 200. 
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 Beschränkt dingliche Rechte am Grundeigentum6. Teil

4. Darüber hinaus waren K und V im Zeitpunkt des Vollrechtserwerbes, also
gemäß § 873 Abs. 1 grundsätzlich im Zeitpunkt der Eintragung, noch einig
über den Eigentumsübergang. 

5. Zudem müsste V im Zeitpunkt der Eintragung des Vorkaufrechtes zu-
gunsten des K auch zur Bestellung des Vorkaufrechtes am Grundstück be-
rechtigt gewesen sein.

Berechtigt zur Bestellung eines Vorkaufsrecht ist insbesondere der verfü-
gungsbefugte Eigentümer des Grundstücks.198

V war zur Zeit der Bestellung des Vorkaufrechtes verfügungsbefugter Ei-
gentümer des Grundstücks und somit zur Bestellung des Vorkaufrechtes
zugunsten des K berechtigt.

Somit hat K von V gemäß §§ 873 Abs. 1, 1094 Abs. 1 wirksam ein Vorkaufs-
recht erworben.

II. Ferner müsste der Vorkaufsfall gemäß §§ 1098 Abs. 1 S. 1, 463 nunmehr
eingetreten sein.

Mit Abschluss des formwirksamen Grundstückskaufvertrages zwischen V
und D gemäß §§ 433, 311 b Abs. 1 hat V, als der aus dem Vorkauf Verpflich-
tete, mit einem Dritten einen entsprechenden Kaufvertrag geschlossen, so-
dass der Vorkaufsfall gemäß §§ 1098 Abs. 1 S. 1, 463 eingetreten ist.

III. Des Weiteren müsste K sein Vorkaufsrecht auch gemäß §§ 1098 Abs. 1
S. 1, 464 Abs. 1, 469 Abs. 2 S. 1 wirksam ausgeübt haben.

Die Erklärung des Vorkaufsrechts ist gemäß §§ 1098 Abs. 1 S. 1, 464 Abs. 1
S. 2 formfrei möglich.

1. Die nach §§ 1098 Abs. 1 S. 1, 464 Abs. 1 erforderliche Erklärung des Vor-
kaufsberechtigten gegenüber dem Vorkaufsverpflichteten liegt vor, in-
dem sich K an V wendet und erklärt aus seinem Vorkaufsrecht vorgehen zu
wollen.

2. Ferner ist die für diese Erklärung einzuhaltende Ausübungsfrist von
zwei Monaten gewahrt, da K weder von V (§§ 1098 Abs. 1 S. 1, 469 Abs. 1)
noch von D (§§ 1099 Abs. 1, 469 Abs. 1) den Inhalt des Kaufvertrages (zwi-
schen V und D) mitgeteilt bekam. K erlangte die entsprechende Kenntnis
lediglich per Zufall.

Mithin hat K gegenüber V einen Anspruch auf Auflassung gemäß § 433
Abs. 1 S. 1 i.V.m. §§ 464 Abs. 2, 1098 Abs. 1 S. 1, 1094 Abs. 1.

B. Anspruch nicht untergegangen

Der Auflassungsanspruch des K könnte jedoch gemäß § 275 Abs. 1 unter-
gegangen sein.

Das wäre dann der Fall, wenn V es rechtlich unmöglich wäre der Verpflich-
tung aus § 433 Abs. 1 S. 1 i.V.m. §§ 464 Abs. 2, 1098 Abs. 1 S. 1, 1094 Abs. 1
nachzukommen, indem er durch eine Übereignung des Grundstücks an D

198 Palandt/Bassenge § 1094 Rn. 3.
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gemäß §§ 873 Abs. 1, 925 seine Stellung als verfügungsbefugter Eigentü-
mer verloren hat.

I. V hat sein Grundstück gemäß §§ 873 Abs. 1, 925 an D aufgelassen, der so-
dann auch als neuer Eigentümer im Grundbuch eingetragen wurde. Ferner
waren sich beide im Zeitpunkt der Auflassung einig darüber, dass D neuer
Eigentümer des Grundstücks werden soll. Darüber hinaus war V auch die
ganze Zeit als verfügungsbefugter Eigentümer zur Eigentumsübertragung
berechtigt. Das zugunsten des K bestehende Vorkaufsrecht beschränkt we-
der die Verfügungsbefugnis des V noch löst es eine Grundbuchsperre
aus.199 Mithin ist D neuer Grundstückseigentümer geworden.

Das Vorkaufsrecht löst 
damit ab dem Zeitpunkt 
seines Entstehens den 
gleichen Schutz wie die 
Vormerkung aus (vgl. 
Fall 22).

II. Jedoch ist die Verfügung, die V über sein Grundstückseigentum zuguns-
ten des D getroffen hat, gegenüber K aufgrund des dinglichen Vorkaufs-
rechtes gemäß § 1098 Abs. 2 i.V.m. § 883 Abs. 2 S. 1 relativ unwirksam. 

III. Folglich bleibt V zur Übertragung des Grundstückseigentums auf K wei-
terhin berechtigt (und nach § 433 Abs. 1 S. 1 i.V.m. §§ 464 Abs. 2, 1098
Abs. 1 S. 1, 1094 Abs. 1 verpflichtet), sodass der Auflassungsanspruch des K
nicht gemäß § 275 Abs. 1 untergegangen ist.

C. Anspruch durchsetzbar
Merke:
Über Einreden muss man 
reden!

Ferner müsste der Auflassungsanspruch des K auch durchsetzbar sein.

Das wäre dann nicht der Fall, wenn V sich gegenüber K auf eine die Durch-
setzbarkeit hemmende Einwendung (= Einrede) berufen könnte.

Beachte § 1101:
Wenn K nach § 1100 dem 
D den Kaufpreis, den D an 
V gezahlt hat, erstattet 
und als neuer Eigentümer 
eingetragen wird, wird K 
von seiner Verpflichtung 
aus § 433 Abs. 2 gegen-
über V befreit und dann 
liegen auch die Voraus-
setzungen der Einrede 
aus §§ 320 Abs. 1, 322 
nicht vor.

I. Dem V könnte bis zur Zahlung des Kaufpreises für das Grundstück die
Einrede des nicht erfüllten Vertrages aus § 320 Abs. 1 zustehen.

Jedoch hat V die Einrede des nicht erfüllten Vertrages gegenüber K nicht
erhoben, sodass hier dahinstehen kann, ob deren Voraussetzungen vorlie-
gen. Die Einrede aus § 320 wird trotz der gegenseitigen Verknüpfung von
Leistung und Gegenleistung nicht von Amts wegen berücksichtigt, son-
dern muss vom Schuldner geltend gemacht werden.

Demgemäß kann V sich nicht gegenüber K auf eine Einrede berufen.

II. Somit hat K gegenüber V einen Anspruch auf Auflassung des Grund-
stücks aus § 433 Abs. 1 S. 1 i.V.m. §§ 464 Abs. 2, 1098 Abs. 1 S. 1, 1094 Abs. 1.

199 Palandt/Bassenge § 1098 Rn. 5; Staudinger/Schermaier § 1094 Rn. 35; Soergel/Stürner § 1098
Rn. 4.
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